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§ 1 Oö. NPG
 Oö. NPG - Oö. Nationalparkgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.08.2024

I. ABSCHNITT

Errichtung des Nationalparks

 

§ 1

Ziele

 

(1) Ziel der Errichtung des "Nationalparks O.ö. Kalkalpen" ist es, ein Schutzgebiet zu scha:en, in dem der Ablauf

natürlicher Entwicklungen auf Dauer sichergestellt und somit gewährleistet wird, daß

1. die weitgehend unversehrten, naturbelassenen Teile dieses Gebietes erhalten bleiben und sich zu einer

Naturlandschaft entwickeln können,

2. die naturnahe Kulturlandschaft dieses Gebietes, die durch Fleiß und Ausdauer der bergbäuerlichen Bevölkerung

seit vielen Jahrhunderten geprägt worden ist, erhalten bleibt und auch weiterhin gepflegt werden kann,

3. die für dieses Gebiet charakteristischen Landschaftstypen, die Ökosysteme von besonderer Eigenart, die dafür

repräsentative Tier- und PCanzenwelt einschließlich ihrer charakteristischen Lebensräume sowie vorhandene

historisch bedeutsame Objekte und Landschaftsteile bewahrt werden,

4. die ökologischen und ökonomischen Zusammenhänge in diesem Gebiet zu ihrem Schutz und zum Wohl der

Menschen erforscht werden können und

5. den Menschen auch in aller Zukunft ein eindrucksvolles Naturerlebnis zum Zweck der Bildung und Erholung

ermöglicht wird, ohne daß dadurch die übrigen Zielsetzungen (Z. 1 bis 4) beeinträchtigt werden.

(2) Der "Nationalpark O.ö. Kalkalpen" wird im Gebiet des Reichraminger Hintergebirges, des Sengsengebirges, der

Haller Mauern und des Toten Gebirges errichtet. Der "Nationalpark O.ö. Kalkalpen" wird in mehreren Etappen

errichtet. Als erster Schritt werden GrundCächen im Gebiet des Reichraminger Hintergebirges und des

Sengsengebirges zum "Nationalpark O.ö. Kalkalpen - Gebiet Reichraminger Hintergebirge/Sengsengebirge" erklärt.

Wenn der Nationalpark auf diesen GrundCächen tatsächlich betrieben wird, wird er unter sinngemäßer Anwendung

der §§ 2 und 3 auf die Gebiete der Haller Mauern und des Toten Gebirges erweitert.

(3) Für die einzelnen Gebiete des Nationalparks wird die internationale Anerkennung als Nationalpark der Kategorie II

nach den IUCN-Kriterien angestrebt.
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